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Mit der Zugehörigkeit zur knappschaftlichen Rentenversicherung gehen rentenversicherungs-
rechtliche Privilegien für Bergleute einher, die den besonderen Gefahren und Anforderungen der 
bergmännischen Beschäftigung Rechnung tragen.1 Aufgrund der höheren Beitragsleistung durch 
die Arbeitgeber sind aus der knappschaftlichen Rentenversicherung höhere Renten zu zahlen. 

In der Sozialpflichtversicherung der DDR wurde die in der Braunkohleveredelung ausgeübte Be-
schäftigung hinsichtlich der Altersversorgung mit einer bergmännischen Tätigkeit unter Tage 
gleichgestellt.2 Eine Gleichstellung besonders gesundheitsbelastender Beschäftigungen mit berg-
männischen Tätigkeiten unter Tage sieht das geltende Recht nicht mehr vor. 

Die von ehemaligen Beschäftigten der Braunkohleveredelung beständig vorgetragene Forderung 
für die Rente weiterhin mit unter Tage tätigen Bergleuten gleichgestellt zu werden war wieder-
holt Gegenstand parlamentarischer Verfahren ohne dass dem Anliegen Rechnung getragen wer-
den konnte. So wurde im Deutschen Bundestag zuletzt ein entsprechender Antrag am 20. Mai 
2021 mehrheitlich abgelehnt.3 Der Sachverständige Prof. Dr. Henz-Dietrich Steinmeyer (Westfäli-
sche Wilhelms-Universität Münster) führt in seiner Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung 
des Ausschusses für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages am 3. Mai 2021 aus, dass 
für vergleichbare Beschäftigte im westdeutschen Braunkohletagebau ebenso keine Gleichstellung 
mit bergmännisch unter Tage Beschäftigten erfolgt und die Beseitigung vorgeblicher Ungerechtig-
keiten nur neue Ungerechtigkeiten schaffen würde.4 So dürften andere Berufsgruppen, die wie 
die früheren Beschäftigten in der Braunkohleveredelung der DDR hohen gesundheitlichen Gefah-
ren ausgesetzt sind, nicht schlechter gestellt werden. 
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